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Anlage 3 1)
(zu § 16 Abs. 5,

§ 21 Abs. 2)

Studieninstitut für kommunale Verwaltung

Nachweisung
des Ausbildungspunktwertes

für

1 Ergebnis der praktischen Ausbildung im

1.1 Ausbildungsabschnitt 1: _________

1.2 Ausbildungsabschnitt 2: _________

1.3 Ausbildungsabschnitt 3: _________

1.4 Ausbildungsabschnitt 4: _________

Summe _________ : 4 = _________ (Punktwert *)

2 Ergebnis der theoretischen Ausbildung im Unterrichtsfach:
Klausurarbeit(en) mündlich

2.1 Staats- und Europarecht Punktzahl(en)

2.2 Allgemeines Verwaltungsrecht Punktzahl(en)

2.3 Kommunalrecht Punktzahl(en)

2.4 Recht der Gefahrenabwehr Punktzahl(en)

2.5 Sozialrecht Punktzahl(en)

2.6 Bürgerliches Recht Punktzahl(en)

2.7 Beamtenrecht Punktzahl(en)

2.8 Arbeits- und Tarifrecht Punktzahl(en)

2.9 Verwaltungsorganisation Punktzahl(en)

2.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
(sofern unterrichtet) Punktzahl(en)

2.11 Volkswirtschaftslehre Punktzahl(en)

2.12 Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung Punktzahl(en)

2.13 Kosten- und Leistungsrechnung Punktzahl(en)

2.14 Kaufmännische Buchführung Punktzahl(en)

2.15 Kommunale Abgaben Punktzahl(en)

2.16 Kommunale Hauswirtschaft Punktzahl(en)

Summe:
a) Summe aller Punktzahlen der Klausurarbeiten

_________ : _________ (Zahl der geschriebenen Klausurarbeiten) = Punktwert *)

b) Summe aller Punktzahlen der mündlichen Leistungen

_________ : _________ (Zahl der bewerteten Fächer) = Punktwert *)

Summe der Punktwerte der Leistungsnachweise (a+b) Summe:

_________ : 2 = _________

3 Ausbildungspunktwert
Summe der Punktwerte für

3.1 praktische Ausbildung
und

3.2 Leistungsnachweise

Summe: : 2

= Ausbildungspunktwert*)

Damit ist der Beamte zur Prüfung – nicht – zugelassen (§ 21 Abs. 3 VAPmD-Gem.)

, den

(Unterschrift des Studienleiters)

Von der vorstehenden Berechnung habe ich Kenntnis genommen.

, den

(Unterschrift des Beamten)

*) Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen.
**) Anzahl der Übungsarbeiten.
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